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3In Kürze

Am 29. Dezember 2015 reichte die 
Alternative Liste (AL) eine Volks
initiative mit dem Titel «Initiative für 
Beruf und Familie (Tagesschule 
7to7)» ein. Darin wird eine Teil re
vision der Ver fas  sung des Kantons 
Schaffhausen verlangt. Eine neue 
Bestimmung soll festhalten, dass 
Eltern, deren Kinder während ihrer 
obligatorischen Schul zeit einen öf
fentlichen Kindergarten oder eine 
öffentliche Schule besuchen, bis 
zum Abschluss der Pri mar  schule an 
allen Schultagen während zwölf 
Stunden Anspruch auf unentgelt
liche Betreuung ihrer Kin der haben.

Die Initianten der Volksinitiative wa
ren der Auffassung, dass die zum 
damaligen Zeitpunkt bereits ausge
arbeitete Vorlage des Regierungs
rats zur Einführung von bedarfsge
rechten, schulergänzenden Tages
strukturen zu wenig attraktiv sei. 
Insbesondere waren sie mit der vor

gesehenen finan ziellen Beteiligung 
der Er ziehungs berechtigten an den 
Kosten bei der Nutzung von Tages
struktur angeboten nicht einverstan
den.

Eine grosse Mehrheit des Kantons
rats, wie auch der Regierungsrat, 
war klar der Auffassung, dass die in 
der Initiative festgehaltene Maximal
forderung in Form eines Anspruchs 
auf unentgeltliche Betreuung weder 
sachlich notwendig noch finanziell 
tragbar sei. Die bereits vorliegende 
Vorlage des Regierungsrats soll der 
Volksinitiative als Gegenvorschlag 
gegenübergestellt werden.

Die Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf wird in der 
Politik des Kantons Schaffhausen 
seit längerer Zeit diskutiert und ist 
eines der Legislaturziele des Regie
rungsrats. Es herrscht Einigkeit da
rüber, dass im Kanton Schaffhausen 
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im Bereich der schulergänzenden 
Tagesstrukturen im gesamtschwei
zerischen Vergleich dringender 
Hand lungsbedarf besteht. Die 
Nutzung von beruflichen Kapazi tä
ten, insbesondere von Frauen, soll 
verbessert und der Kanton als zeit
gemässer, familienfreundlicher 
Wohn und Arbeitsort attraktiver 
werden. Zudem haben die Schaff
hauser Stimmberechtigten 2007 
dem Beitritt zur Interkantonalen 
Vereinbarung über die Harmonisie
rung der obligatorischen Schule 
(HarmoSKonkordat) zugestimmt. 
Das Konkordat verpflichtet Kanton 
und Gemeinden, mittelfristig be
darfsgerechte Betreuungsplätze für 
Schülerinnen und Schüler der Pri
mar und Sekundarstufe I anzubie
ten. Der Kanton soll dabei die Ge
mein den organisatorisch und finan
ziell unterstützen.

Die Volksinitiative «Initiative für Beruf 
und Familie (Tagesschule 7to7)» un
terscheidet sich vom Gegenvor
schlag des Kantonsrats durch die 
Unentgeltlichkeit der Angebote für 
die Erziehungsberechtigten, durch 
die Abdeckung der Betreuung von 
minimal zwölf Stunden pro Tag und 
insbesondere durch eine Pflicht zur 
Einführung entsprechender Ange
bote in allen Gemeinden im Kanton 

Schaffhausen, sofern Eltern einen 
Bedarf anmelden. Wird die Volks
initiative angenommen, ist eine Ge
setzesvorlage auszuarbeiten, in die 
diese Eckwerte übernommen wer
den müssen. Diese wird erneut dem 
Kantonsrat und – falls erforderlich – 
den Stimmberechtigten vorgelegt. 
Die Umsetzung der Volksinitiative 
hat, je nach konkreter Ausgestaltung 
und Nutzung der Angebote, jährlich 
wiederkehrende Kosten von über 
zehn Mio. Franken für Kanton und 
Gemeinden zur Folge.

Beim Gegenvorschlag handelt es 
sich um eine konkrete Anpassung 
des Schulgesetzes, die bei Annah
me sofort umgesetzt werden kann. 
Der Aufbau von schulergänzenden 
Tagesstrukturen ist für die Gemein
den freiwillig. Im Weiteren sind die 
Gemeinden autonom in der Tarif
gestaltung und legen somit die 
Beiträge für die Erziehungsberech
tig ten selbst fest. Der Kanton unter
stützt die Gemeinden mit einem fi
nanziellen Beitrag, sofern die Tages
strukturangebote die Minimalanfor
derungen der kantonalen Bestim
mun gen erfüllen. Diese legen unter 
anderem die Art und den zeitlichen 
Umfang der Angebote, die Qualifi
kation des Betreuungspersonals und 
die maximale Gruppengrösse fest. 

In Kürze
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Der Regierungsrat und die Spezial
kom mission des Kantonsrats ten
dier ten in der Debatte zu einer 
Pflicht zur Einführung von Tages
strukturen bei ausgewiesenem 
Bedarf in allen Gemeinden. Eine 
deutliche Mehrheit des Kantonsrats 
vertrat hingegen die Meinung, dass 
eine generelle Umsetzungspflicht 
unverhältnismässig sei und den 
Gemeinden eine diesbezügliche 
unter nehmerische Freiheit belassen 
werden solle. Die Gemeinden 
bräuch ten zudem Zeit für den Auf
bau einer verstärkten Zusam men
arbeit im Schul wesen, was auch ei
ne wesentliche Voraussetzung zur 
Implementierung von betriebswirt
schaftlich verantwortbaren Tages
strukturangeboten sei. 

Der Kantonsrat und der Regierungs
rat sind klar der Auffassung, dass 
das Begehren der Volksinitiative 
schweizweit unüblich, sachlich nicht 
notwendig und finanziell nicht zu 
verantworten sei.

Der Kantonsrat und der Regierungs
rat empfehlen den Stimmbürgerin
nen und Stimmbürgern, die Volks
initiative abzulehnen und dem 
Gegenvorschlag zuzustimmen.
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Im Grundsatz sprach sich der Kan
tons rat klar für die Einführung und 
Förderung von schulnah organisier
ten Tagesstrukturen aus. Diese sol
len die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf erleichtern, die Nutzung von 
beruflichen Kapazitäten verbessern 
und den Kanton als zeitgemässen 
und familienfreundlichen Wohn und 
Arbeitsort attraktivieren. Ein ent
sprechender Bedarf stehe ausser 
Dis kus sion, ebenso die Förderung 
und Subventionierung von Tages
struktu ren durch den Kanton.

Eine Mehrheit des Kantonsrats war 
der Ansicht, dass die Gemeinden 
frei über die Einführung von entspre
chenden Angeboten entscheiden 
sollten. Insbesondere kleinere 
Gemein  den mit voraussichtlich 
schwan kendem Bedarf an Tages
strukturangeboten könnten bei einer 
Pflicht zur Einführung kaum be
triebs wirtschaftlich stimmige Instal
la tionen realisieren. Die Gemeinden 
sollen angehalten werden, in den 
kommenden Jahren einen Schwer
punkt auf eine gemeindeübergrei
fende optimierte Schulorganisation 
zu legen. Im Rahmen solcher Ver
bundpartnerschaften liessen sich 
dann auch schulnah angebundene 
Tagesstrukturangebote besser und 
kostengünstiger bereitstellen.

Demgegenüber vertrat eine Minder
heit die Meinung, dass mit dem Bei
tritt des Kantons Schaffhausen zum 
HarmoSKonkordat bei ausgewie
senem Bedarf eine Pflicht zur Bereit
stellung von Tagesstrukturan ge bo
ten für die Gemeinden bestehe und 
somit alle Kinder und Jugendli chen 
– unabhängig von ihrem Wohn ort im 
Kanton Schaffhausen – Zu gang zu 
entsprechenden Angeboten in ihrer 
näheren Schulumgebung haben 
sollten.

Im Kantonsrat herrschte Einigkeit 
darüber, dass die Nutzung von 
Tagesstrukturangeboten für die 
Erzie hungsberechtigten freiwillig 
sein solle, hingegen führten die 
Themen «Tarifgestaltung» und 
«Mitfinanzie rung durch den Kanton» 
zu kontroversen Diskussionen. Für 
unentgeltliche Angebote plädierten 
die Initian ten der Volksinitiative, 
während die grosse Mehrheit des 
Kantonsrats klar der Ansicht war, 
dass eine Voll finanzierung von 
Tagesstruktur ange boten durch 
Kanton und Ge meinden unverhält
nismässig und finanziell nicht zu 
verant worten sei. Im Weite ren wür
den Erziehungsbe rech tig te, die die 
unentgeltlichen Tagesstruk tur
angebote nutzen würden, gegen
über solchen, die die Kinder mehr

Erwägungen des Kantonsrats
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heitlich zu Hause betreuen würden, 
einseitig bevorzugt. 

Der Kantonsrat kam zum Schluss, 
dass die Tarifgestaltung respektive 
die Festlegung der Beiträge der Er
zie hungsberechtigten den Gemein
den überlassen werden solle. Die 
Gemeinden sollten individuell, je 
nach lokalen Gegebenheiten und 
der Ausgestaltung der Angebote, 
über die Höhe der Elternbeiträge 
und allfällige Staffeltarife befinden 
können.

Bezüglich der Mitfinanzierung von 
Tagesstrukturen durch den Kanton 
vertrat eine deutliche Mehrheit des 
Kantonsrats die Ansicht, dass die im 
Gegenvorschlag vorgesehene Form 
der Kostenbeteiligung mit einer 
Pauscha le pro Kind und Angebot  
an die Gemeinden eine sinnvolle 
Lösung darstelle. Bei der Berech
nung der Pauschalen einigte sich 
der Kan tonsrat auf einen gesetzlich 
verankerten Schlüssel, der einen 
Kan tonsanteil von 25 Prozent ge
genüber einem Anteil der Gemein
den und der Erziehungsberechtigten 
von zusammen 75 Prozent vorsieht.

Der Kantonsrat hat die Volksinitiative 
mit 37 zu 16 Stimmen deutlich ab
gelehnt. Dagegen hat der Kantons
rat dem Gegenvorschlag mit 40 zu 7 
Stimmen deutlich zugestimmt. Er 
empfiehlt Ihnen, sehr geehrte 
Stimm bürgerinnen und Stimmbürger, 
die Initiative abzulehnen und dem 
Gegenvorschlag zuzustimmen.

Im Namen des Kantonsrats

Der Präsident:
Thomas Hauser

Die Sekretärin:
Martina Harder
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Warum sollen schulnahe Tages-
struk turen gefördert werden?

Die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ist heute ein wesentlicher 
Mo saikstein zum wirtschaftlichen 
Erfolg für unser Land. Tagesstruk
turen werden daher auch von der 
Wirtschaft gefordert. Für einen Effort 
im Be reich Tagesstrukturen spre
chen neben der Förderung des Wirt
schafts wachstums, die Verbesse
rung der Funktionsweise des 
Arbeits  markts, die bessere Nutzung 
der fachlichen Kompetenzen und 
Ressourcen gut ausgebildeter Frau
en, aber auch die Verbesserung der 
sozialen und schulischen Integration 
und das Auffangen fehlender oder 
unbefriedigender Betreuung der 
Kinder. 

Die Tagesbetreuung hat sich in den 
letzten Jahren in der Schweiz vieler
orts zum festen Bestandteil der 
Schu len entwickelt. Dies im Gegen
satz zum Kanton Schaffhausen, in 
dem nebst ausserschulischen 
Tages  strukturangeboten mit privaten 
Trägerschaften bisher nur wenige 
schulnahe Angebote bestehen.

Die Schaffhauser Stimmberechtigten 
haben 2007 dem Beitritt zur inter
kantonalen Vereinbarung über die 
Harmonisierung der obligatorischen 
Schule (HarmoSKonkordat) zuge
stimmt. Dieser Beschluss wurde 
2010 im Rahmen einer zweiten Volk
sabstimmung bestätigt. Der Kanton 
Schaffhausen hat somit eine Ver
pflichtung bezüglich der Einfüh rung 
von Tagesstrukturen. Im Har moS
Konkordat wird festgehalten, dass in 
den Kantonen ein bedarfsgerechtes 
Angebot für die Betreu ung der 
Schülerinnen und Schüler ausser
halb der Unterrichtszeit (Tages struk
turen) zu bestehen hat, wobei die 
Nutzung eines solchen Angebots 
fakultativ und für die Erziehungs
berechtigten kostenpflichtig ist. Der 
Kanton Schaffhau sen muss somit 
für die Sicherstel lung und Ausgestal
tung seiner Tagesstrukturangebote 
sorgen und eine entsprechende 
Gesetzes grund lage schaffen.

Zur Sache
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Was will die Volksinitiative? Was 
bedeutet eine Annahme?

Die eingereichte Initiative verlangt 
eine Teilrevision der Kantonsverfas
sung. Die Betreuung der Kinder im 
Kindergarten und in der Primarschu
le soll damit während zwölf Stunden 
an jedem Schultag unentgeltlich be
reitgestellt werden.

Folgende Eckwerte unterscheiden 
die Volksinitiative vom Gegenvor
schlag:

•	 Für Erziehungsberechtigte unent
geltliche Tagesstrukturangebote

•	 Umfassende Abdeckung für die 
Stufen Kindergarten und Primar
schule

•	 Vollfinanzierung der Tagesstruk
turangebote durch Kanton und 
Gemeinden

•	 Verpflichtung aller Gemeinden zur 
Bereitstellung von schulnah ange
bundenen 
Tagesstrukturangeboten bei aus
gewiesenem Bedarf

•	 Zeitliche Abdeckung von mindes
tens zwölf Stunden (Bsp.: 07.00 
Uhr bis 19.00 Uhr)

Bei einer Annahme der Volksinitiative 
«Tagesschulen 7to7» würden vorerst 
die oben erwähnten Eckwerte auf 
Verfassungsebene festgeschrieben. 
Folglich müsste der Regierungsrat 
dem Kantonsrat eine Gesetzes vor
lage zur Umsetzung des neuen Ver
fassungsartikels unterbreiten. Bei 
Fehlen der Vierfünftelmehrheit im 
Kantonsrat wäre die Gesetzes vorla
ge erneut den Stimmberechtigten 
vorzulegen.

Die genauen finanziellen Konse
quen zen bei einer Annahme der 
Volksinitiative sind schwer abzu
schät zen, wären aber offensichtlich 
unverhältnismässig hoch. Hochrech
nungen zur Berechnung der Kosten 
für Tagesstrukturen basieren auf di
versen Annahmen und Erfahrungs
werten aus anderen Kantonen. 
Während beim Gegenvorschlag für 
Annah men wie Gruppengrössen, 
Per sonalaufwand und Nutzungs
quote Erfahrungswerte vorliegen, ist 
eine Einschätzung der Nutzungs
quo te bei einem unentgeltlichen 
Angebot schwierig. Konkret ist nicht 
abzuschätzen, wie viele Erziehungs
be rechtigte in welchem Ausmass 
eine Gratisbetreuung ihrer Kinder in 
An spruch nehmen würden.
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Es ist davon auszugehen, dass die 
Kosten für die Umsetzung der Volks
initiative je nach konkreter Aus ge
stal tung und Nutzung der Ange bote 
mindestens zehn Mio. Franken für 
Kanton und Gemeinden betragen 
würden (Annahme: 25 Prozent Nut
zungsquote, Einführung in allen 
Schu len, Kostenlosigkeit für Erzie
hungsberechtigte). 

Demgegenüber betragen die Kosten 
für die Umsetzung des Gegenvor
schlags bei einer realistischen An
nahme (Nutzungsquote zehn Pro
zent, Einführung in 50 Prozent der 
Schulen, Kostenbeteiligung der 
Erzie hungsberechtigten von 50 Pro
zent) rund 2.2 Mio. Franken, wobei 
davon die Erziehungsberechtigten 
1.1 Mio. Franken und Kanton und 
Gemeinden zusammen 1.1 Mio. 
Franken zu übernehmen hätten.

Was sind die wesentlichen 
Merkma le des Gegenvorschlags?

Der vorliegende Gegenvorschlag 
des Kantonsrats basiert auf einer 
Vor lage des Regierungsrats, die 
breits vor der Einreichung der Volks
initiative dem Kantonsrat zur 
Behand lung überwiesen wurde. 

Im Gegensatz zur Volksinitiative, die 
bei Annahme, wie erwähnt, die Aus
arbeitung einer Gesetzesvorlage be
dingt, liegt mit dem Gegenvorschlag 
ein konkreter Vorschlag zur gesetz
geberischen Umsetzung von Tages
strukturangeboten im Kanton 
Schaff hausen vor. Der Kantonsrat 
spricht sich mit der Ausgestaltung 
des Gegenvorschlags für einen 
modera ten Einstieg zur Umsetzung 
der Verpflichtungen aus dem 
HarmoSKonkordat aus, indem er 
den Ge mein den die Verantwortung 
für eine adäquate Umsetzung weit
gehend überlässt. Insbesondere 
wird auf eine zwingende Verpflich
tung zur Be reitstellung von Ange
boten selbst bei ausgewiesenem 
Bedarf verzichtet.

Unter dem Begriff «Schulergänzende 
Tagesstrukturen» sind Betreuungs
an ge bo te für Kinder und Jugendli
che während der Dauer der obliga

Zur Sache
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torischen Schulpflicht zu verstehen, 
die entweder in der Schule oder in 
Schulnähe angeboten und am Stun
denplan der Schülerinnen und Schü
ler ausgerichtet werden. Die Tages
strukturen können entweder durch 
die Schule (Gemeinde) oder durch 
private Leistungserbringer (auf der 
Basis von Leistungsvereinbarungen 
mit den Gemeinden) organisiert und 
durchgeführt werden.

Die folgenden Eckwerte in der 
Gesetzgebung kennzeichnen den 
Gegenvorschlag:
•	 Die Gemeinden können schul

nahe bedarfsgerechte Tages
struktu ren anbieten.

•	 Die Gemeinden tragen die Kosten 
der schulergänzenden Tages
strukturen.

•	 Die Erziehungsberechtigten 
habe n sich an den Kosten zu  
beteiligen.

•	 Die Nutzung des Tagesstruktur
angebots ist für die Erzie hungs
berechtigten freiwillig.

•	 Die Tagesstrukturangebote sind 
auf den Stundenplan ausgerichtet 
und modular aufgebaut. 

•	 Der Regierungsrat legt auf Antrag 
des Erziehungsrats die kantona
len Vorgaben betreffend die schu
lergänzenden Tagesstrukturen in 
einer Verordnung fest.

•	 Der Kanton beteiligt sich an den 
Betreuungskosten in Form von 
Pauschalen pro Schüler, pro Tag 
und Angebot, sofern die kanto
nalen Vorgaben eingehalten sind.

•	 Der Regierungsrat legt die Moda
li täten zur Berechnung der Pau
schalen auf Antrag des Erzie
hungs rats in einer Verordnung 
fest. Die Berechnung der Pau
schalen erfolgt auf der Grundlage 
der folgenden Kostenverteilung:
a) Beitrag Gemeinde und Erzie

hungsberechtigte: drei Viertel;
b) Beitrag Kanton: ein Viertel.

•	 Die Gemeinden sind frei in der 
Tarifgestaltung. Die finanziellen 
Verhältnisse der Erziehungsbe
rech tigten können dabei berück
sichtigt werden.

Die Betreuungsangebote des  
Ge gen vorschlags sind modul 
artig aufgebau t (siehe Tabelle auf 
Seite 12 oben). Sie bestehen aus 
der Früh betreuung (1), der Mittags
betreuung (2) sowie der Früh nach
mittags (3) und der Spätnach mit
tagsbetreuung (4).

Bei der Ausgestaltung der Tages
struk turangebote soll ein angemes
sener Gestaltungsspielraum für die 
Gemeinden bestehen bleiben. Er fül
len die Gemeinden die Minimalanfor
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de rungen, erhalten sie die entspre
chende finanzielle Unterstützung 
durch den Kanton. Insbesondere 
sind die folgenden Eckwerte zu be
rücksichtigen:

•	 Die Verantwortung für die Schaf
fung von Tagesstrukturangeboten 
obliegt den Gemeinden. Sie sind 
für die Umsetzung der kantonalen 
Vorgaben wie auch für die Quali
tätssicherung zuständig.

•	 Subventionsberechtigte Ge mein
den verfügen über ein Kon zept 
betreffend die Bereitstellung eines 
Minimalangebots.

•	 Die Aufsicht betreffend die Erfül
lung der formalen kantonalen 
Vor gaben zur Subventionierung 
obliegt dem Erziehungsdeparte
ment. 

•	 Art und Qualifikation des Betreu
ungspersonals liegt im Verantwor
tungsbereich der Gemeinden, 
wo bei der Kanton die minimalen 

fachlichen Voraussetzungen be
stimmt.

•	 Unterrichtszeit und Tagesstruktur
angebote decken werktags min
destens die Zeit von 07.15 Uhr 
bis 18.00 Uhr ab.

•	 Tagesstrukturen über Mittag um
fassen die Verpflegung der Kinder 
und Jugendlichen (Mittagstisch).

•	 Tagesstrukturangebote sind in 
angemessenem Umfang flexibel 
nutzbar. Die Planung und Auf
rechterhaltung eines Betriebs 
setzt aber Verbindlichkeit voraus 
(Minimalbuchung von Angeboten; 
verbindliche, semesterweise 
Buchung; Bedarfsanmeldung 
mindestens drei Monate im Vor
aus).

•	 Transporte sind gemeindeseitig 
sicherzustellen, sofern der Schul
weg beziehungsweise der Weg 
zur Betreuungseinrichtung nicht 
zumutbar ist.

Zur Sache

Modul 1: Betreuung am frühen Morgen vor Schulbeginn

Schule am Morgen (Blockzeiten am Kindergarten und an der Primarschule)

Modul 2: Mittagstisch (Mittagsverpflegung, Ruhe, Entspannung, Spiel)

Schule am Nachmittag
Modul 3: Schulfreie Nachmittage (Lernen, 
Haus aufgaben, Spiel, Bewegung mit 
Zwischenverpflegung)

Modul 4: Betreuung im Anschluss an den Schulunterricht oder an die Nachmittagsbetreuung



15Beschluss des Kantonrats

Schulgesetz 17-88 

Änderung vom 29. Mai 2017 

Der Kantonsrat Schaffhausen 

beschliesst als Gesetz: 

I. 
Das Schulgesetz vom 27. April 1981 wird wie folgt geändert: 

Art. 5a 
1 Die Gemeinden können Schülern der Primarstufe und der Sekun-
darstufe I bedarfsgerechte schulergänzende Tagesstrukturen zur 
Verfügung stellen. 
2 Die Gemeinden können private Institutionen auf der Basis von Leis-
tungsvereinbarungen mit der Führung von Tagesstrukturen beauf-
tragen. 
3 Die Tagesstrukturangebote sind auf den Stundenplan ausgerichtet 
und modular aufgebaut. 
4 Die Nutzung des Tagesstrukturangebotes ist für die Erziehungsbe-
rechtigten freiwillig. 
5 Der Regierungsrat legt auf Antrag des Erziehungsrates die Vorga-
ben betreffend die schulergänzenden Tagesstrukturen in einer Ver-
ordnung fest. 

Art. 92a 
1 Die Gemeinden tragen die Kosten der schulergänzenden Tages-
strukturen. 
2 Die Erziehungsberechtigten haben sich an den Kosten zu beteili-
gen. 
3 Der Kanton beteiligt sich an den Betreuungskosten in Form von 
Pauschalen pro Schüler, pro Tag und Angebot, sofern die kantona-
len Vorgaben eingehalten sind. 
4 Der Regierungsrat legt die Modalitäten zur Berechnung der Pau-
schalen auf Antrag des Erziehungsrates in einer Verordnung fest. 
Die Berechnung der Pauschalen erfolgt auf der Grundlage der fol-
genden Kostenverteilung: 
a) Beitrag Gemeinde und Erziehungsberechtigte: drei Viertel; 
b) Beitrag Kanton: ein Viertel. 

Schulergän-
zende Tages-
strukturen 

Finanzierung 
der schulergän-
zenden Tages-
strukturen 



16 Text des Gegenvorschlags

5 Die Gemeinden sind frei in der Tarifgestaltung. Die finanziellen Ver-
hältnisse der Erziehungsberechtigten können dabei berücksichtigt 
werden. 

II 
1 Dieser Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Initiative Beruf & Fami-
lie (Tagesschulen 7to7)» wird zusammen mit der Volksinitiative nach 
dem Verfahren gemäss Art. 30 der Kantonsverfassung zur Abstim-
mung unterbreitet. Vorbehalten bleibt ein allfälliger Rückzug der 
Volksinitiative. 
2 Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes. 
3 Es ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kantonale Geset-
zessammlung aufzunehmen. 
 
 
Schaffhausen, 29. Mai 2017 Im Namen des Kantonsrats 
 Der Präsident: 
 Thomas Hauser 
  
 Die Sekretärin: 
 Martina Harder 
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